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Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-l9-Pandemie zu minimieren, hat der deutsche Gesetzgeber in Rekordzeit eine Reihe von MatS-
nahmegesetzen verabschiedet. Dazu gehört das Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz, das zeittich begrenzt staatliche Stabilisierungsma[Lnahmen
für grotse und relevante Unternehmen der Realwirtschaft ermöglicht, darunter auch die direkte Zuführung von Eigenkapitat durch einen dafür
geschaffenen staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Dabei werden eine Reihe verfahrensmä[\iger Erteichterungen der Kapitalaufnahme vor-
gesehen, die aber nur für oder im Zusammenhang mit Rekapitalisierungen durch den staatlichen Fonds zur Verfügung stehen. Der Beitrag zeigt -
basierend auf einer lnitiative des Deutschen Aktieninstituts - auf, wie bistang nur für Kapitalmatsnahmen unter Beteitigung des Fonds eingeführte
Erleichterungen auch für die Kapitalaufnahme aus der privaten Hand genutzt werden können. Au[Serdem werden konkrete Vorschläge ruiW.it..
entwicktung des Aktienrechts dargestellt, die eine Rekapitalisierung unter Beteitigung privater lnvestoren erteichtern und zur effektiven Krisenbe-
wältigung beitragen könnten. Dadurch wird dem auch europarechttich gebotenen Grundsatz der strengen Subsidiarität staatlicher Unterstützungs-
maf\nahmen Rechnung getragen. Die Mittet des Fonds können so auf diejenigen Unternehmen konzentriert werden, denen auch unter Verfahj
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Die Autoren behandetn im Rahmen des Beitrags das Budget- und Mitarbeiterbefragungsrecht des Aufsichtsrats einer börsennotierten Aktiengeseil-
schaft im Kontext der Compliance-Überwachung und formulieren konkrete Anforderungen an die Comptiance-Überwachung durch den Auf-
sichtsrat im Licht6. {er jüngsten Rechtsprechung des BGH zu dieser Thematik (BGH, Urt. v.20,3.2018 - ll ZR 359/16, AG 2018, 436), Nach der von
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Aktionsmodul Gesellschaftsrecht, die perfekte 0nline-Bibliothek.
lhlll' 'ci\,^ C^lh.t.+,,ni,,h ^anh S t6 FAO! lptzt toston. ....,... -.r- --L*:r. r-t-t.--JI
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Unternehmensstelle anzuwejsen (Budgetrecht). Dies gelte insbesondere bei Compliance-Sachverhalten, wenn der Aufsichtsrat im Rahmen seiner
pftichtgemät5en Entscheidungsfindung zu dem Ergebnis kommt, dass die vorstandsseitige Kenntnis des Zahlungsgrundes den Erfolg des Auf-
sichtsratshandelns beeinträchtigen würde. Hätt es der Aufsichtsrat zudem im Rahmen seiner pflichtgemä[\en Ermessensentscheidung für zwin-
gend notwendig, zugunsten einer effektiven Kontrolle potenzietlen vorstandsseitigen Sorgfaltspflichtverstöf5en dadurch auf den Grund zu gehen,

dass er Mitarbeiter des Unternehmens befragt, müssten ihm gem. S 111 Abs. 1 AktG entsprechende Zugriffs- und Auskunftsrechte zugestanden
werden. . 513

RA Dr. Cornelius Simons, LL.M. (Cornell) / Dr. Florian Kolbfleisch - Sektorvertrautheit im Aufsichtsrat (S 100 Abs. 5 Halbs. 2 AktG)

Ungeachtet des stetigen Bedeutungszuwachses, den der Aufsichtsrat als Kontrotlorgan in den letzten Jahren erfahren hat, sind die gesetzlich-

inhaltlichen Anforderungen an eine Mitgtiedschaft in diesem wichtigen Gremium weiter gering. lmmerhin wurde S 100 Abs. 5 AktG durch das
Abschtussprüfungsreformgesetz (AReG) im Jahr 2016 um einen zweiten Hatbsatz ergänzt, der vertangt, dass ,,die Mitgtieder ldes Aufsichtsrats] [...]
in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein" müssen. Bis heute ist jedoch unklar, was genau unler diesem
bisher blass gebliebenen Erfordernis zu verstehen ist. ..,......, 526

Steuer-Journal

RA FASTR Prot. Dr. Burkhard Binnewies / RA FASTR Dr. Christian Bertrond - Kehrtwende der strafrechtlichen Verjährung der Beitragshin-

Kommentar

Univ.-Prof. Dr. Sebastian Mock, LL.M. (NYU) - Amtsniederlegung und Neubestellung des Sonderprüfers - Kommentar zu OLG Celte v.

28j2020 - 9 W 69/19, AG 2020, 553

Die Amtsniederlegung eines Sonderprüfers wird in den SS 142 ff. AktG nicht adressiert. Daraus folgt aber nicht, dass dle Sonderprüfung mit einer
solchen Amtsniederlegung automatisch beendet ist, da bei der aktienrechttichen Sonderprüfung zwischen deren (abstrakter) Anordnung und der
Bestellung einer (konkreten) Person zum Sonderprüfer zu unterscheiden ist. Vielmehr ist auf Antrag durch das zuständige Gericht ein neuer
Sonderprüfer zu bestellen, der die Sonderprüfung dann fortführt.

Rechtsprechung

Aktienrecht und Bilanzrecht: Ktage auf Feststeltung der Nichtigkeit des Jahres-

abschlusses in der lnsolvenz einer KGaA (BGH, Urt. v.21.4.2020 - llZR 56/18)

Aktienrecht: Vertretung der Gesellschaft; Wirksamwerden der Abberufung eines

Auf sichtsratsmitglieds

Bilanzrecht und Kapitalmarktrecht: Haftung des Abschlussprüfers; Anspruch des

Anlegers wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung gegen Wirtschaftsprüfer

(BGH, Urt. v. 21.4.2020 - ll ZR 412117)

(BGH, Urr. v.12.3.2020 - VITZR 236/19)

Bl itzsch nel I bl itzgescheit"
Das Handbuch Aktiengesellschaft bietet als

Komplettwerk alles Notwendige für den praktiker

- und das permanent aktuell in print und Online:
das gesamte Gesellschafts- und Steuerrecht der AG,

übersichtlich gegliedert in zwei große Teile.
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Aktienrecht Besteltung eines anderen als des ursprünglich bestimmten sonder-
prüfers (OLG Celte, Beschl. v. 28.4.2020 - 9 W 69/19 - VW-Abgas-

skandal ll).,

Buchbesprechungen

RA Dr. Eberhard vetter - Lutter/KriegerA/erse, Rechte und pflichter.dös Aufsichtsrats.

Prof. Dr. Dr. h.c. uwe H. schneider - lhrig/schäfer, Rechte und pflichten des vorstands

AG Report

Rechts-Report I Aus der Rechtsprechung

Mögliche Haftung von Abschlussprüfern bei unrichtigem Bestätigungsvermerk im wertpapierprospekt - Anm. zu BGH v. 12.3.2020 - vll zR 236ng,
AG 2020,549 (Thorsten Kuthe / Madeleine Zipperte).

Rechts-Report I Neues aus Brüssel

Der EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken (Sondra Reich) .....

Kapitalmarkt-Report I Börse
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Small Exchange startet Handel über CQG (Marianne Gajo) ..........
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Branchen- und Unternehmens-Report I Branchen-Nachrichten

Deutsche geben EU-weit den geringsten Anteil ihres Geldes im stationären Einzelhandel aus (Mqrion Mültel
Konsumverhalten in Deutschland normalisiert sich allmählich (Marion Mülter) ..

Wirtschaftsprüfer in der Corona-Krise (Mailon Mülle!..
B2B-Dienstteistungsunternehmen erwarten umsatzrückgänge (Mqrion Mütter).....
Robotic Process Automation (RPA) In der DACH-Regio n (Marion Mülte/ . .

Branchen- und Unternehmens-Report I Jahresabschlüsse

cTS Eventim AG & co, KGaA * Konzernabschluss zum 31.12.20i9 (christoph schlienkamp) ...
Drägerwerk AG & Co. KGaA - Konzernabschluss zum 31.12.2019 (Christoph Schlienkamp) ,

Masterflex SE - Konzernabschluss zum 31.12.20j9 (Christoph Schlienkamp) ..

Wacker Neuson SE - Konzernabschluss zum 3j.12.20j9 (Christoph Schlienkamp) ..

Bibliothek

Zeitschriftenspie gel (Kathari na Melkko) 
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SCHWERPUNKT
Pu rpose Driven Orga nizations

212 Sinnstiftend und komplexitätsgerecht
Die fünf Disziplinen der Purpose Driven Organizations

M ichs el M oeller/Fron zi sko Fi nk

Fokussiert eine organisation den Purpose, so kann sie den Anforderungen ei-

ner votatiten, komptexen umwelt sowie dem Bedürfnis der Mitarbeiter nach

Sinn besser gerecht werden. H ierfür muss sie sich in fünf Disziplinen üben'

2rB Das sinnzentrierte Mindset
Seine Bedeutungfüreine Purpose Driven Organization

Be rnd Ah re n dt/ Rebe cca So b i ne N i ko lo u s

Wie konnten Unternehmen, die über viete Dekaden existieren, massive Ande-

rungen in der wirtschaft erfotgreich überstehen? Ein für die Mitarbeiter stetig

sinnzentrierter Arbeitskontext könnte eine entscheidende Rotte spielen.

22s Purpose statt Aktionismus
Schafft Mutzu Neuem in Krisenzeiten

Ti m Ku h rcke/Jens Jo hn/H o ns Rusi nek

purpose kann zum wesenttichen Treiber derVeränderungsfähigkeit einer or-
ganisation werden. Das getingt aber nur, wenn die Spannungsfetder des Pur-

pose erkannt und ausbalanciert werden.

230 Soziales Engagement von Konsumenten
Studie zur Teilnahme an Crowdsou rcin g-Kampagnen

Leo An n e g a rn/ Eva Le n d owski

Ein wichtiges Entscheidungskriterium für soziales Engagement ist eine ein-

deutige Sinnorientierung der Projekte. Eine studie ermittette die wichtigsten

Motivationsfaktoren für eine Teilnahme an sozialen lnnovationsplattformen.

236 Das Sozialmarkt-KonzePt
Für soziale lntegration und die Weitergabe wertvoIter Lebensmittel

Eva Li e n b a cher/Ch r i sti n a H o lw e g /Ch risti ne Va Ila ste r

Der Kampf gegen Lebensmittetverschwendung ist ein starker Purpose, der so-

zialmärkten hilft, Kooperationspartner und ehrenamtliche Mitarbeiter zu fin-

den. Beides ist unabdingbar für die Realisierung des sozialmarkt-Konzepts.

24i Sinnorientierte Führung
Die PERMA-Ftourishing-Theorie neu sortiert

Stefanie Rödel

Der Beitrag erweitert ein Modelt aus der positiven Psychotogie um den Aspekt

Führung, rim sinnorientierte Führung strukturiert betrachten zu können.

210
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Enrnunrulssr ors EuGH
101. Die Klausel-Rl verpflichtet ein nationales Gericht, das zur Frage der Feststellung
der Missbräuchlichkeit bestimmter Klauseln in einem Vertrag zu entscheiden hat, die jenigen
Klauseln, die mit dem Streitgegenstand zusammenhängen auf ihre Missbräuchlichkeit zu
prüfen; andere Vertragsklauseln muss das Gericht für die Beurteilung der inkriminierten
Klauseln berücksichtigen, nicht aber deren etwaige Missbräuchlichkeit amtswegig
überprüfen.
EuGH (3. Kammer) ll. 3. 2O2O, C-5l1ll7,
Györgynd Lintner/ UniCredit Bank Hungary Zrt

102. Die Verbraucherkredit-Rl steht einer nationalen Regelung nicht entgegen, die eine
Methode zur Berechnung der zinsunabhängigen Kreditkosten vorsieht, vorausgesetzt, die
Regelung führt keine zusätzlichen Informationspflichten ein; eine Vertragsklausel, die die
zinsunabhängigen Kreditkosten unter Beachtung der Höchstgrenze einer solchen nationalen
Regelung festlegt, ist Gegenstand der Klauselkontrolle nach der Klausel-Rl.
EuGH (1. Kammer) 26.3.2020,C-779ll8,Mikrokasa S.A.,Revenue Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkrli7ty IXO 595
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